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1 Räumlicher Geltungsbereich 

Der räumliche Geltungsbereich umfasst eine F läche von 36.542  m² im bisher unbe-

planten Außenbereich der Gemarkung Korbach,  F lur  52, F lurs tücke  452,  46,  531 und 

553.  Die F läche grenzt im Norden und Osten an die Bundesstra ßen  251 und  252 sowie 

die Aro lser Landstraße,  im Süden an die Weidemannstraße und im Westen an das 

bestehende Betriebsgelände.  Die F lächen werden derzeit  intensiv  landwirtschaftl ich  

genutzt und weisen ein  mitt leres  Ertragspotenzial  auf.  

2 Anlass und Ziel der Planung 

Aus löser der P lanung war das Bedürfn is  der ortsansässigen F irma, ihren Betrieb zu 

erweitern,  um unter anderem ein Schu lungs - und Besucherzentrum mit  Übungs - und 

Präsentationsf lächen zu errichten.  Ziel  der Änderung des F lächennutzungsplans is t 

die planungsrecht liche Sicherung der Erweiterung als gewerbliche Bauf läche, um dem 

Unternehmen langfris t ige Entwicklungsperspekt iven zu ermöglichen und die wirt-

schaft l iche Entwicklung sowie die Beschäft igungss ituat ion der Region zu s tärken.  

3 Planverfahren 

Das Verfahren wurde nach den Vorgaben des Baugesetzbuchs in  mehreren Schrit ten 

durchgeführt:  

•  Aufs tel lungsbesch luss  der Stadtverordnetenversammlung  

•  f rühzeit ige Betei ligung der Öffent l ichkeit  und Behörden  

•  Entwurfs- und Offenlegungsbesch luss der Stadtverordnetenversammlung  

•  öffent l iche Aus legung 

•  Satzungsbesch luss  und Genehmigung durch die zuständige Verwaltungsbehörde.  

Öffent l ichkeitsbetei l igungen 

Die Öffent l ichkeit  wurde gemäß §  3 BauGB frühzeitig über Ziele,  Zwecke und voraus-

s icht l iche Auswirkungen der P lanung in formiert und erh ielt  Gelegenheit zur Äußerung. 

Im Rahmen der ö f fent l ichen Aus legung wurden keine Stel lungnahmen vorgetragen.   

Behördenbeteil igungen 

Behörden und Träger ö ffent l icher Belange wurden entsprechend §  4 BauGB beteil igt  

und zur Äußerung –  insbesondere zum Umfang und Detail l ierungsgrad der Umweltprü-

fung –  aufgefordert.  Aufgrund der vorgetragenen Anregungen s ind Inhalte zu Themen 

wie Schutz des Grundwassers  und Umweltbelange ziel führend in  die Planung eingear-

beitet.  Auf  der Ebene des Bebauungsplanes haben diese  zu Festsetzungen etwa h in-

s icht l ich  Bauzeiten sowie Erhalt  von Habitats trukturen geführt.  D ie weiteren Rückmel-

dungen ergaben keine weitergehenden Anforderungen über die bereits 
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berücks ichtigten Inhalte h inaus;  die P lanung entspricht somit  den aktuellen umwelt-

recht l ichen Anforderungen.  

4 Berücksichtigung der Umweltbelange 

Für die 41. Änderung wurde ein Umweltbericht gemäß § 2 Abs. 4 und An lage 1 BauGB 

ers tel l t  und zugehörig in  das  Verfahren eingebracht.  D ie Umweltprüfung hat s ich auf 

die Schutzgüter Boden,  Wasser,  Natur,  Artenv iel fal t,  Mensch und Landschaft,  Kl ima 

und Luft  sowie Kultur- und Sachgüter ers treckt.  

•  Die in tens ive landwirtschaftl iche Vorprägung der F läche sorgt für geringe natur-

schutzfachl iche Wert igkeit .  

•  Wesent l iche Schutzgüter wie Boden,  Wasser (Trinkwasserschutzgebiet  Zone   I I I  A),  

F lora und Fauna sowie das Landschaftsbi ld wurden geprüft.  

•  Es bestehen keine Beeinträcht igungen von Schutzgebieten, gesetzl ich  geschützten 

Biotopen oder Natura  2000-Gebieten. 

•  Ebene Bebauungsplans:  Artenschutzauf lagen umfassen geeignete Bauzeiten und 

Erhalt  von Hecken,  Gehölzen sowie habitatverbessernde Maßnahmen (z.  B. Nist-

h i lfen,  Dachbegrünung).  

5 Eingriff und Ausgleich 

Der unvermeidbare Eingri ff  in  Natur und Landschaft  wird durch eine Kompensat ions-

maßnahme in Form der öko logischen Aufwertung eines  Grün landkomplexes in  der Ge-

markung Sachsenhausen/Waldeck ausgegl ichen,  wobei das  Defizi t  an Biotopwerten in  

Anlehnung an die Hess ischen Kompensat ionsverordnung bi lanziert  wurde.  Monitoring 

und dingl iche Sicherung der Maßnahme s ind vorgesehen.  

6 Anderweitige Planungsmöglichkeiten 

Alternat ivs tandorte wurden umfangreich geprüft.  Eine Verlagerung in  ein  in terkommu-

nales  Gewerbegebiet wurde n icht berücks icht igt,  da s ie erhöhte Verkehrsbelastungen 

mit s ich gebracht und innerbetriebl ichen Betriebsabläufe und -prozesse erhebl ich be-

ein träch t igt  und entsch leunigt hätte. Die Nul lvariante (Fortführung der Landwirtschaft) 

wurde ebenfal ls bewertet,  hätte aber die wirtschaft l ichen Entwicklungsziele der Stadt 

und die Sicherung/Schaffung neuer Arbeitsplätze n icht erfü l lt .  

7 Abschließende Einschätzung und Fazit  

Im Ergebnis  s tehen dem Bebauungsplan keine überwiegenden privaten noch öffent l i-

chen Belange entgegen.  
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Die vorl iegenden Umweltauswirkungen können durch Vermeidungs -, Min imierungs - 

und Kompensat ionsmaßnahmen auf  der Ebene des Bebauungsplanes auf  ein vertret-

bares Maß reduziert werden.  Es  sind keine erhebl ichen nachteil igen Wirkungen auf  

Umwelt,  Mensch oder Ku lturgüter zu  erwarten.  Die P lanung trägt zur wirtschaft l ichen 

Entwicklung,  Sicherung von Arbeitsplätzen und nachhalt igen F lächennutzung bei und 

is t  mit  den Anforderungen des BauGB und den Belangen des Natur - und Umweltschut-

zes vereinbar.  

 

 

 

Korbach,  06.10.2025  

Stefan Kieweg, Bürgermeister 

 


